
 
 

HÜTTENBENUTZUNG 
 

• Absolutes TACKERVERBOT innerhalb und außerhalb der Hütte! 
• Der Mieter darf keinerlei bauliche Veränderungen an der Hütte vornehmen! 
• Es ist strikt verboten, die Regalschienen zu demontieren. 
• Es dürfen keinerlei Schrauben und Nägel, die über die Dimension eines gewöhnlichen 

Reißnagels hinausgehen, verwendet werden. 
• Feuerlöscher: 

o Jeder Mieter muss seinen Stand mit einem mindestens 6 kg Feuerlöscher der Klasse A-B 
ausstatten 

o A-B-C Pulverlöscher sind verboten! 
o Der Feuerlöscher muss überprüft, ständig erreichbar und betriebsbereit sein 

• Für Reinigung und Schneeräumung ca. 2m rund um die Hütte sorgt der Hüttenmieter 
(Gastronomen auch bei den umliegenden Tischen) 

 

 
HÜTTENGESTALTUNG 
 

• Die Hütte muss stilvoll - weihnachtlich gestaltetet und dekoriert werden: 
• NOGO = Weihnachtsmänner, Santa Claus, Rentiere, sowie Blinklichter & blinkende 

Lichterketten 
• OK = Christkind, Engerl, Nikolaus, Lichterketten mit warmem Licht, usw.  
• Eine Warenausräumung unter dem Vordach, welche den Boden berührt, ist lt. Bescheid 

Magistrat der Stadt Wien (MA 59) nicht gestattet. 
• TeilnehmerInnen, deren Hütten über ein Seitenfenster verfügen, sind verpflichtet, dieses 

entweder weihnachtlich zu dekorieren oder als Verkaufsfläche zu nutzen. Sorgen Sie 
rechtzeitig für einen ev. Windschutz (Glas/Plexi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VORGABE FÜR VERKAUFS- / HÜTTENPERSONAL 
 
• Die Verkäufer haben dem „Hüttenmotto“ entsprechende Kleidung zu tragen. 

Straßenbekleidung mit z.B. Sportmotiven, Strassbesatz und Skibekleidung etc. ist 
unerwünscht. Bitte machen Sie Ihr Verkaufspersonal unbedingt darauf aufmerksam. Das 
Erscheinungsbild und das Image des Weihnachtsmarktes hängen davon ab! 

• In der Hütte besteht Telefonverbot und Laptopverbot (gilt auch für ähnliche Geräte!) 
• Das Fotografieren für private Zwecke ist den Besuchern zu gestatten, es darf kein  

„Fotografieren-Verbotsschild“ aufgehängt werden. 
• Die Ausgabe von allen Produkten soll in hochwertigen Tragtaschen (Papier, Karton od. zum. 

umweltneutral) bzw. ähnlichen Verpackungen erfolgen. Einfache Plastikbeutel (sog. 
Kinderhemden bzw. Raschelsackerl usw.) sind nicht gestattet. 

 
 

 
 



 
 

ELEKTRIK 
 
ALLGEMEIN 
 
• In den Hütten befindet sich ein vormontiertes Elektrosystem. 
• Der FI-LS darf nicht als Ein- und Ausschalter benutzt werden. 
• Alle vom Mieter eingebrachten Kabel, Verbindungen und Lampen  

müssen in Feuchtraumausführungen hergestellt sein. 
• Kabel dürfen nicht mit Schrauben oder Nägel befestigt werden.  

Es gibt spezielle Kabelnägel - siehe Bild rechts. 
• Lampen, Geräte oder Leuchten dürfen nicht mit Kabelbindern befestigt werden. 
• An den Schubkästen und den darin verlaufenden Dachträgern (Holzbalken) an der Decke 

dürfen keinerlei Montagen (Nägel, Schrauben, Reißnägel) vorgenommen werden. 
 
ABBAU 
• Die Elektriker beginnen mit dem Abbau am 23. 12. um 22.00 Uhr –  

der Strom wird schrittweise abgeschaltet. 
• Bitte sorgen Sie für volle Akkus und eine unabhängige Lichtquelle. 
• Der Abbau und Abtransport muss spätestens am 24.12. um 05:00 Uhr früh abgeschlossen 

sein. Abtransport der Hütten. Für alle noch darin befindlichen Güter und Einrichtungen 
(Fahrnisse) kann keine Verantwortung übernommen werden! 

 
 
 
 


